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868 gUttfïr. ftßtoeig. Çattbfc,i.=3eitntt0 („Metfterblatt")

Ucrbandswwn.
®ic roirlfdpftlidßc Sage Oer ©enterbe in Oer

©(ßroetj. ®a§ fc^roeigertfc^e ©eroerbefefretariat ßat oon
ben ©eftionen regelmäßige Serielle über bie roirtfißaft»
ließe Sage ber ©eroerbe in ben etngelnen SanbeSteilen
unb 93eruf§arten roäßrenb be§ KrlegSpftanbeS etngeforbert.
®te 93ericßte ftnb feßr gaßretdß eingegangen. 3m aUge»
meinen geßt aus ben 93ericßten ßeroor, baß faft überall
©efcßäftsftocfung ßerrfeßt, etnige menige ^Betriebe auSge»

nommen, roelcße für ben KtiegSbebarf ober bte Sebent
milteloerforgung befcßäftigt finb. ®aä aOgemetne Siruppen»
aufgebot ßat bie 33etriet)âeinftellung nur teilroeife oer»
fcßulbet, benn oßne bte Mobilifalion märe bie 2lrbeit§»
lofigfeit mantßerortS noeß oiel größer, meil ©Infauf unb
SBefteEungen überall auf ba§ allernötigfte befeßränft roerben.
2lucß ber eingetretene 3Jiangel an inantßen nötigen 9ioß»
unb fjilfëftoffen ober an ben SBerfeßrSmitteln jrolngt
maneße ©eroerbe prn ©tiüftanb. ®en ©eroerbetretbenben
roirb oom ©eroerbefefretariat empfoßlen, roenn immer
tunlicß, ißren betrieb nießt elngujMen, fonbern ißn fo
lange rote mögllcß, eoenluell mit rebujterter 3lrbeit§jeit,
roetter gu füßren unb bamit ber broßenben allgemeinen
2lrbeitélofigfelt oorpbeugen unb ißre fcßrecflitßen folgen
gu milbern. ferner roirb an bie Kollegialität unb $ilf8=
bereltfdßaft ber ©eroerbetretbenben appelliert. ©S fei
^fließt jebeS ^Bürgers, mit all feinen Kräften baju bei»

ptragen, baß ba§ roirlfcßaftltcße Seben unfereS SanbeS
feinen ungefiörten Fortgang neßme unb baß bureß 2Iuf«
recßterßaltung ber Drbnung, ber SHuße unb Sefonnen»
ßeit unbegrünbeten roirlfcßaftlicßen Scßäbigungen oor»
gebeugt roerbe.

®et 8entralnorfian0 Oes <5<ßroeijer. ©(ßreinet'
meifteroereinô ßat feinen ©iß oon ©t. ©allen naeß
99ern oerlegt, ^ßräfibent ift £terr ©. Küeogi, 3l!tuar
|teir M. SBetli.

©eroerblitße ScßrlfngSprßfungen in 8&ii(ß. ®ic
orbentli(ßcn ^erbftprüfungen für Seßrlinge unb Seßr»
tütßter in ßanbroerfSmäßigen unb inbuftriellen betrieben
finben im SßriifungSfreiS ber ©tabt 3üt'i(ß im
Verlaufe ber Monate September unb Oftober a. c. ftatt.
ßur 3lblegung ber Prüfung finb fämlltcße Seßrlinge unb
Seßrtöcßter oerpflicßtet, beren Seßrjett inhetßalb be§ 3«tt*
raurneS 1. 3ult bis 31. ®egember 1914 p ©nbe geßt.
®te erforberlicßen Formulare finb beim 2lftuariat ber
ißtüfungSfommiffion, SRämiftraße 18, parterre, in 3üri(ß 1

p begießen unb müffen fofort roieber abgegeben roerben.
®ie 2lnmeIbungSpfIicßt trifft forooßt ben Seßrling als
ben Seßrmetfier. 33erroeigerung ober 23erfäumniS ber
fflnmetbung ßat gemäß § 19 beS SeßrltngSgefeßeS 93e»

fteafung pr gotge,
®er ^aMbroerfS«- nnb ©eroeröenerein borgen

(3üricß) rießtet einen 21 p p e 11 in fÇorm jroeier SBünftße
an bie 93eoölferung. @S ßetßt in bem ätufruf unter
anberem:

„§alte man mit nötigen 2lnfcßaffungen unb 93er>

gebung oon Arbeiten nießt ungebüßtlicß gurü et! Qeber,
ber in biefer 3eit arger ©efcßäftäbepreffion p oerbienen
gibt, trägt bap bei, anbere oor 9tot gu feßüßen unb
ßanbelt baburtß natß bem ©ebote, baS unS gur 93etäti»
gung auf bem ©ebtete ber 2iäcßfteti(iebe aufmuntert.
Möge biefer 2Ippell, ber ja autß bte Qntereffen ber 2lr»
beiter tn fteß feßließt, otelerortS gute 2lufnaßme finben."

®er ©eroerbenetbanb SBintertßnr oeranftaltete
eine 23etfammlung ber $anbel= unb ©eroerbetretbenben
für bie 93efprecßung ber Mittel für bie 93efferung ber
roirtfcßaftlicßen Sage. @S rourbe ein 2lufruf an bie
®eoölferung befeßloffen.

Uerstbiedms.
fÇûr Arbeiter, Seltner, ältere Seßrlinge Oer Satt»

ttnO Maftßinenbernfe jc„ bie buret) ©tßlteßung ber @c=

fißäfte gang ober teilroeife unbeftß ïftigt finb, ift im @e=

roerbemufeum in Slarau an jebem ®ien8tag utib

®onner§tag bon 8 — 12 unb 2 — 5 Ußr ein offener
3eicßenfaat unter Seitung bon gacßleßrern ünent»
geltlicß gur tßerfügung. 3«ö)Wttt«terial unb Sffierf»

geug roirb unentgeltticß abgegeben.
ift fein ©ißulunterritßt, fottbern freies Slrbeitett,

natß tßorbilbung roirb nitßt gefragt. ®ie gadßleßret
fteßen gur Sluèfunft unb 2lnleitung gur Verfügung,
reidßßaltigeS ffacßroerlmaterial fann baneben als ©tubien»

ftoff berroenbet roerben. brantßt autß feine 6e»

fonbere Slnmelbung ; btejenigett, roeltße biefe Snftitntton
benüßen rootten, tonnen einfatß innert ber angefeßten

3eit erftßeiuen.
3Bte forgen mir fegt för unfern ©rroerb? (Sine

fjrage, loeltße öa§ Sanb in ben jeßigen 3^iläuften
ftart beftßäftigt, ift bie, roie ^anbel unb Sßanbel einiget»

maßen befeiebigenb fortgeführt roerben tonnen, fe
fehlt an Slrbeit, an SBerbienft unb ftßließlitß an ftrebit.
2Bie foil öa geßolfen roerben?

933efentlitß burtß Söerftänbigung ber 2lrbeitgeber
untereinanber. ®emt nur auf biefe SBeife läßt fitß eine

richtige Drganifation ber Slrbeit burtßfüßren. ®ie 2It6eit=

geberberbänbe müffen im Söege gemetnfamen S3orgeßen§
ben ©ang ber betriebe foroeit aufreißt gu erßatten

futßen, al§ es angängig ift. ©cßußtenrocißfel unb Sßer»

teilnng borßanbener ober gu erlangenber Aufträge finb

ein roitßtigeS Mittel gur ©ttßerung einer geroiffen @leitß»

mäßigfeit Pon ©rmerb unb SBerbienft.
Könnte unter ben bergeitigen außergeroößnliißeit

llmfiänben nitßt auf ©inlabung ber näcßftgegebenen

ftaatlitßen Snfiang (tßolfSroirtftßaft§»®epärtement) eine

bieSbegüglicße. Beratung ftattfinben? '' '

©in meitereS. fann roefentlitß gur görberung fcec-

©eftßäftSPerfeßrg unb bamit ber allgemeinen SBoîfe»

roirtfeßaft beitragen: 3^1) lung Oon ©ei ten ber er,

bie gaßlen fönnen. iRänme man roenigftenS ba,

roo Mittel üorßanben finb, mit bér 9iatßläffigfeit auf,

fällige 9ietßmtngen gu begleitßen. Dßne 93efriebigung

ißrer gorberungen föuuen bie ©eftßäftSleute autß ißter»

feits ißrett SSerpfütßtitugen nitßt natßfommen unb ba?

©eftßäftSleben aufreißt erßatten. 2Ber jeßt ©ißulbeit

tilgen fann unb eS nitßt tut, läßt augenblicfliß Jin
Sanb im ©titß.

®ie allgemein ftaatlitße ffürforge fann allein nießt

über bie ftßroere 3«t ßtnroegßelfen. Organifiere man

bor allem bte notß möglitße Slrbett. ®attn bietet fieß

eßer bie 2lu§fitßt, bie jeßigenunb güfüriftigen ©ißtoiertg'
feiten gü übertoinbett.

©eroerbe» ©efretariat S3afel=@tabt,

®i< Seicßnmtg Oeô clOgcnSffifißen HnletOen$>!
ben 93etrag oon 41 Millionen erreicht- ®te 3^""!^"
bis gu 1000 3t- roerben oofl berücfftdßtigt, biejenigf-
bie 1000 3t- überfteigen, müffen rebujlert roerbeit.

©^roetj. 5Bnnbe5bttßnett. 23on ber ®irè|twn b«

©tßroeijerif^en Sunbelbaßnen roirb foeben mitgeteilt;

baß ber KriegSfaßrplan ©onntag abenb um Mftternûô'-

außer Kraft gefeßt roirb unb baß am Montag mmf"
ben 24. 2lugnft ein rebügierter 3V^WMß||i"''
in Kraft tritt, ©in SßergeicßniS ber ni^t gefüßrteitjfä'
ift im 93ureau beS 99etrteb8(ßefS erßältlidß- '

®a§ ißubltfum roirb außerbem auf bte Betap'
maeßungen in ben fantonalen 2lmtSblättern unb bte OT

ben 93aßnßöfen unb Stationen auSgeßängten
faßrpläne, auf benen bie ftnberungen berüÄßbßtigt;ft^'
oerroiefen.
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OîrbanOîveîen.
Die wirtschaftliche Lage der Gewerbe in der

Schweiz. Das schweizerische Gewerbesekretariat hat von
den Sektionen regelmäßige Berichte über die wirtschaft-
liche Lage der Gewerbe in den einzelnen Landesteilen
und Berufsarten während des Kriegszustandes eingefordert.
Die Berichte sind sehr zahreich eingegangen. Im allge-
meinen geht aus den Berichten hervor, daß fast überall
Geschästsstockung herrscht, einige wenige Betriebe ausge-
nommen, welche für den Kriegsbedarf oder die Lebens-
mittelversorgung beschäftigt sind. Das allgemeine Truppen-
aufgebot hat die Betrtebseinstellung nur teilweise ver-
schuldet, denn ohne die Mobilisation wäre die Arbeits-
losigkeit mancherorts noch viel größer, weil Einkauf und
Bestellungen überall auf das allernötigste beschränkt werden.
Auch der eingetretene Mangel an manchen nötigen Roh-
und Hilfsstoffen oder an den Verkehrsmitteln zwingt
manche Gewerbe zum Stillstand. Den Gewerbetreibenden
wird vom Gewerbesekretariat empfohlen, wenn immer
tunlich, ihren Betrieb nicht einzustellen, sondern ihn so

lange wie möglich, eventuell mit reduzierter Arbeitszeit,
weiter zu führen und damit der drohenden allgemeinen
Arbeitslosigkeit vorzubeugen und ihre schrecklichen Folgen
zu mildern. Ferner wird an die Kollegialität und Hilfs-
bereitschaft der Gewerbetreibenden appelliert. Es sei

Pflicht jedes Bürgers, mit all seinen Kräften dazu bei-

zutragen, daß das wirtschaftliche Leben unseres Landes
seinen ungestörten Fortgang nehme und daß durch Auf-
rechterhaltung der Ordnung, der Ruhe und Besonnen-
heit unbegründeten wirtschaftlichen Schädigungen vor-
gebeugt werde.

Der Zentralvorstand des Schweizer. Schreiner-
meistervereinS hat seinen Sitz von St. Gallen nach
Bern verlegt. Präsident ist Herr C. Küenzi, Aktuar
Herr M. Wetli.

Gewerbliche LehrlingSprüfnnge» in Zürich. Die
ordentlichen Herbstprüfungen für Lehrlinge und Lehr-
töchter in handwerksmäßigen und industriellen Betrieben
finden im Prüfungskreis der Stadt Zürich im
Verlaufe der Monate September und Oktober a. c. statt.
Zur Ablegung der Prüfung sind sämtliche Lehrlinge und
Lehrtöchter verpflichtet, deren Lehrzeit innerhalb des Zeit-
raumes 1. Juli bis 31. Dezember 1914 zu Ende geht.
Die erforderlichen Formulare sind beim Aktuariat der
Prüfungskommission, Rämistraße 18. Parterre, in Zürich 1

zu beziehen und müssen sofort wieder abgegeben werden.
Die Anmeldungspflicht trifft sowohl den Lehrling als
den Lehrmeister. Verweigerung oder Versäumnis der
Anmeldung hat gemäß H 19 des Lehrlingsgesetzes Be-
strafung zur Folge.

Der Handwerks- und Gewerbeverein Horge«
(Zürich) richtet einen Appell in Form zweier Wünsche
an die Bevölkerung. Es heißt in dem Aufruf unter
anderem:

„Halte man mit nötigen Anschaffungen und Ver-
gebung von Arbeiten nicht ungebührlich zurück! Jeder,
der in dieser Zeit arger Geschäftsdepression zu verdienen
gibt, trägt dazu bei, andere vor Not zu schützen und
handelt dadurch nach dem Gebote, das uns zur Betäti-
gung auf dem Gebiete der Nächstenliebe ausmuntert.
Möge dieser Appell, der ja auch die Interessen der Ar-
beiter in sich schließt, vielerorts gute Aufnahme finden."

Der Gewerbeverband Winterthnr veranstaltete
eine Versammlung der Handel- und Gewerbetreibenden
für die Besprechung der Mittel für die Besserung der
wirtschaftlichen Lage. Es wurde ein Aufruf an die
Bevölkerung beschlossen.

.-Zeitung („Meisterblatt") Nr. zz

VMàaeiltt.
Für Arbeiter, Zeichner, ältere Lehrlinge der Ba„-

und Maschinenberufe ?e., die durch Schließung der Gc-

schäfte ganz oder teilweise unbeschäftigt sind, ist im Ge-

werbemuseum in Aarau an jedem Dienstag M
Donnerstag von 8 — 12 und 2 — 5 Uhr ein offener
Zeichensaal unter Leitung von Fachlehrern ünent-
zeitlich zur Verfügung. Zeichenmaterial und Werk-

zeug wird unentgeltlich abgegeben.
Es ist kein Schulunterricht, sondern freies Arbeiten

nach Vorbildung wird nicht gefragt. Die Fachlehrer
stehen zur Auskunft und Anleitung zur Verfügung,
reichhaltiges Fachwerkmaterial kann daneben als Studien-
stoff verwendet werden. Es braucht auch keine be-

sondere Anmeldung: diejenigen, welche diese Institution
benützen wollen, können einfach innert der angesetzten

Zeit erscheinen.
Wie sorgen wir jetzt für unsern Erwerb? Eine

Frage, welche das Land in den jetzigen Zeitläuften
stark beschäftigt, ist die, wie Handel und Wandel einiger-

maßen befriedigend fortgeführt werden können. Es

fehlt an Arbeit, an Verdienst und schließlich an Kredit.

Wie soll da geholfen werden?
Wesentlich durch Verständigung der Arbeitgeber

untereinander. Denn nur auf diese Weise läßt sich eine

richtige Organisation der Arbeit durchführen. Die Arbeit-

geberverbände müssen im Wege gemeinsamen Vorgehens
den Gang der Betriebe soweit aufrecht zu erhalten

suchen, als es angängig ist. Schichtenwechsel und Ver-

teilnng vorhandener oder zu erlangender Aufträge sind

ein wichtiges Mittel zur Sicherung einer gewissen Gleich-

Mäßigkeit von Erwerb und Verdienst.
Könnte unter den derzeitigen außergewöhnlichen

Umständen nicht auf Einladung der nächstgegebenen

staatlichen Instanz (Volkswirtschafts-Departement) eine

diesbezügliche. Beratung stattfinden? ^

Ein weiteres kann wesentlich zur Förderung des

Geschäftsverkehrs und damit der allgemeinen VW-
wirtschaft beitragen: Zahlung von Seiten derer,
die zahlen können. Räume man wenigstens da,

wo Mittel vorhanden sind, mit der Nachlässigkeit auf,

fällige Rechnungen zu begleichen. Ohne Befriedigung

ihrer Forderungen können die Geschäftsleute auch ihrer-

seits ihren Verpflichtungen nicht nachkommen und das

Geschäftsleben aufrecht erhalten. Wer jetzt Schulden

tilgen kann und es nicht tut, läßt augenblicklich sein

Land im Stich.
Die allgemein staatliche Fürsorge kann allein nicht

über die schwere Zeit hinweghelfen. Organisiere man

vor allem die noch mögliche Arbeit. Dann bietet sich

eher die Aussicht, die jetzigen und zukünftigen Schwierig-

keiten zu überwinden.
Gewerbe-Sekretariat Basel-Stadt.

Die Zeichnung des eidgenössische« AnlethenS h-u

den Betrag von 41 Millionen erreicht. Die Zeichnungen

bis zu 1000 Fr. werden voll berücksichtigt, diejenigen,

die 1000 Fr. übersteigen, müssen reduziert werdet«.

Schweiz. Bundesbahnen. Von der Diêon der

Schweizerischen Bundesbahnen wird soeben mitgetem.

daß der Kriegsfahrplan Sonntag abend um Milternach

außer Kraft gesetzt wird und daß am Montag mhtgen

den 24. August ein reduzierter Zidilsährplan
in Kraft tritt. Ein Verzeichnis der nicht geführtes M
ist im Bureau 7 des Betriebschefs erhältlich. '

Das Publikum wird außerdem auf die MW-
machungen in den kantonalen Amtsblättern und du M
den Bahnhöfen und Stationen ausgehängten MW'
fahrpläne, auf denen die Änderungen berücksichtigtW
verwiesen.


	Verbandswesen

